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Norm

AuslBG §3 Abs2;

AuslBG;

FrG 1997 §36 Abs2 Z8;

FrG 1997 §36 Abs4;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Der Tatbestand des § 36 Abs 2 Z 8 FrG 1997 stellt darauf ab, dass der Fremde von einem der in dieser Bestimmung

oder in § 36 Abs 4 legcit genannten Organe bei einer Beschäftigung, die er nach dem AuslBG nicht hätte ausüben

dürfen, - somit bei der Ausübung dieser Beschäftigung - betreten wird. Daraus ergibt sich, dass sich der Fremde im

Zeitpunkt seiner Betretung in einer in örtlicher und zeitlicher Hinsicht unmittelbaren Nähe zur faktischen

Arbeitstätigkeit befinden muss.
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